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1 Erfordernis der Planänderung 

Die Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH beabsichtigen die Errichtung eines 

Zentralklinikums unter Aufgabe der bisherigen Klinikstandorte Lörrach Innenstadt, 

Rheinfelden und Schopfheim sowie die Integration des St. Elisabethen-Kranken-

hauses Lörrach. In Kooperation mit dem Zentrum für Psychiatrie Emmendingen 

(ZfP Emmendingen) ist eine an das Zentralklinikum angegliederte psychiatrische 

Fachklinik geplant. Ergänzend sind weitere Nutzungen wie eine Rettungswache, 

ein Ärztehaus, Dienstleistungsnutzungen der Gesundheitsbranche sowie ein Park-

haus und eine Versorgungszentrale vorgesehen.  

Dieser träger- und standortübergreifenden Versorgungskonzeption liegt ein bis in 

die 1990er Jahre zurückreichender Umstrukturierungs- und Konzentrationsprozess 

des stationären Versorgungsangebots (somatisch, psychosomatisch, psychiat-

risch) im Landkreis Lörrach zu Grunde, dessen Medizinkonzeption als „Lörracher 

Weg 2.0“ beschrieben wird.  

In einer umfassenden Dialogphase wurden verschiedene Zukunftsszenarien disku-

tiert und nach einer intensiven Standortsuche erfolgte die Entscheidung für den 

Bau eines Zentralklinikums am Standort Entenbad, der sogenannten „Kombilösung 

Entenbad“. Mitunter ausschlaggebend für die den Standort „Kombilösung Enten-

bad“ war das Kriterium Lage, Regionalität, Wohnortnähe, Anbindung an städti-

sches Umfeld. Zudem sprachen für die „Kombilösung Entenbad“ u.a. die langfristig 

gute verkehrliche Erreichbarkeit sowohl für den motorisierten Individualverkehr als 

auch für den ÖPNV, die Lage am Ortseingang im Kontext zur großmaßstäblichen 

Umgebungsbebauung, eine geeignete Flächengröße (7 – 8 ha) und die relativ 

ebenen Grundstücksverhältnisse. Das Gebiet stellt sich trotz der bekannten Nähe 

zu den Emissionsquellen, -unmittelbare Nachbarschaft zum Gewerbegebiet „En-

tenbad“, die Landesstraße, die Bahnstrecke und nahe der Bundesstraße- als der 

geeignetste Standort für das dringend benötigte neue Zentralklinikum heraus. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung der 

Klinken im „Campus Zentralklinikum“ ist die Änderung des rechtsverbindlichen Be-

bauungsplanes „Entenbad - Ost“ und dessen Erweiterung erforderlich. Dies soll 

mit dem Bebauungsplanverfahren „Zentralklinikum“ erfolgen. Der Aufstellungsbe-

schluss für die Entwicklung des ca. 8,5 ha großen Bebauungsplangebiets wurde 

am 24.07.2018 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat der Stadt Lörrach gefasst. 

Als Art der baulichen Nutzung ist ein Sondergebiet „Klinikgebiet“ vorgesehen. 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (gemeinsamer Flächennutzungsplan 

2022 Oberzentrum Lörrach – Weil am Rhein, rechtswirksam seit dem 25.11.2011) 

der Verwaltungsgemeinschaft Lörrach – Inzlingen ist das Plangebiet im Bereich 

„Entenbad-Ost“ als gewerbliche Baufläche dargestellt. Angrenzend an gewerbli-

chen Bauflächen werden durch den Bebauungsplan zudem landwirtschaftliche Flä-

chen neu überplant. 

Die geplanten Nutzungen des „Campus Zentralklinikum“ (Sondergebiet „Klinikge-

biet“) und die mit der Ansiedlung verbundene erforderliche Verlegung der L 138 

können gemäß § 8 Abs. 2 BauGB nicht aus den Darstellungen des Flächennut-

zungsplans entwickelt werden. Daher ist eine Änderung des Flächennutzungs-

plans notwendig. Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelver-

fahren nach § 8 Abs. 3 BauGB.  
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Der Einleitungsbeschluss für die „Änderung III“ wurde am 24.07.2018 durch den 

Gemeinderat Lörrach und Inzlingen und am 15.10.2018 durch den gemeinsamen 

Oberzentrumsausschuss Lörrach – Weil am Rhein gefasst.  

2 Ziele und Inhalte der Flächennutzungsplanän-

derung 

2.1 Planinhalte Flächennutzungsplan 2022 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan sind als Darstellungen für das Plange-

biet enthalten: im Bereich „Entenbad-Ost“ eine gewerbliche Baufläche, für die be-

stehende L 138 eine überörtliche Hauptverkehrsstraße, im Verlauf nach Osten der 

Trassenverlauf der L 138 als „Geplant“, die an die L 138 nördlich anschließenden 

Flächen als Flächen für die Landwirtschaft. 

 
Abbildung 1: Auszug Flächennutzungsplan 2022, Oberzentrum Lörrach – Weil am Rhein, Teilraum 

Verwaltungsgemeinschaft Lörrach-Inzlingen, rechtswirksam seit dem 25.11.2011 mit 

Änderungsbereich (schwarz gestrichelte Linie) 

Des Weiteren grenzen folgende Darstellungen an das Plangebiet: 

• „Fläche für Landschaftspark Wiese II (nachrichtliche Übernahme, Stand 

12/08)“ 

• „Suchraum für Ausgleichsmaßnahmen“ 

Im südöstlichen Bereich ist die bestehende Trinkwasserleitung als Leitungstrasse 

– Wasser dargestellt. 
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2.2 Planinhalte „Änderung III“ (Zentralklinikum) 

Mit dem Bebauungsplanverfahren „Zentralklinikum“ sollen die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die bauliche und (infra)strukturelle Entwicklung des „Campus 

Zentralklinikum“ geschaffen werden. Die verschiedenen Teilbereiche des Klini-

kums sollen sowohl in räumlicher als auch in betriebstechnischer und funktionaler 

Hinsicht eine Einheit bilden. Geplant ist die Art der baulichen Nutzung von dem 

bisher im rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Entenbad - Ost“ festgesetzten Ge-

werbegebiet (GE) für die Ansiedlung der Klinken in ein Sondergebiet „Klinikgebiet“ 

(SO) zu ändern. Parallel hierzu ist der Flächennutzungsplan zu ändern. Die „Ände-

rung III“ umfasst im Einzelnen: 

• Änderung der Art der baulichen Nutzung von gewerblicher Baufläche in Son-

derbaufläche „Zentralklinikum“ 

• Neudarstellung von Sonderbaufläche „Zentralklinikum“, vormals landwirtschaft-

liche Fläche.  

Zudem muss, um ein ausreichend großes Klinikgrundstück zu generieren, die be-

stehende Landstraße L 138 verlegt werden. Die Verlegung der L 138 und An-

schluss an die B 317 ist in mehreren Bauabschnitten vorgesehen:  

Für den 1. Abschnitt wurde das Planfeststellungsverfahren „Verlegung der L 138 – 

West“ durchgeführt. Dieser Abschnitt umfasst den Verschwenk nach Norden und 

die Ausbildung eines Kreisverkehrs. In der Flächennutzungsplanänderung wird 

dieser Abschnitt gemäß Planfeststellung vom 15.10.2019 nachrichtlich übernom-

men. Die Planfeststellungsbehörde hat am 19.12.2019 mitgeteilt, dass der Plan-

feststellungbeschluss bestandskräftig ist. 

Der 2. Abschnitt, die Verlegung der L 138 zwischen Hauingen und Steinen parallel 

zur Regio-S-Bahn-Trasse, ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan bereits 

enthalten (geplante Trassenführung L138). Für die Verlegung der L 138-Ost soll 

ein weiteres Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Im Zuge der „FNP-

Änderung III“ wird die Trasse lagemäßig entsprechend der aktuellen Planung an-

gepasst. 

Im dritten Abschnitt soll dann der Anschluss der verlegten L 138 an die B 317 über 

eine neue kreuzungsfreie Anschlussstelle erfolgen. Die Planung soll ebenfalls im 

Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens erfolgen. Die Planung befindet sich in 

der technischen Ausarbeitung (Entwurfsplanung). Der ungefähre Trassenverlauf 

wird als Hinweis in die Darstellungen des Flächennutzungsplans aufgenommen. 

Aufgrund der verkehrlichen Neuordnung / Verlegung der L138 entsteht nördlich 

des bestehenden Gewerbegebiets „Entenbad Ost“ eine Restfläche zwischen Ge-

werbegebiet und L 138. Diese landwirtschaftliche Fläche soll als Erweiterungsflä-

che für die bestehenden Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet „Entenbad-Ost“ die-

nen und wird daher in der „Flächennutzungsplan-Änderung III“ als gewerbliche 

Baufläche neu dargestellt. Eine weitere Nutzung als landwirtschaftliche Fläche 

scheint aufgrund der Insellage nicht zweckmäßig. 

Im Südosten ragen die bisherigen gewerblichen Flächen weiter nach Osten, als 

durch die geplante L 138 nun möglich ist. Diese gewerblichen Restflächen werden 

wieder als landwirtschaftliche Flächen dargestellt. Langfristig wird der Bereich vo-

raussichtlich für die Planfeststellung „Anschluss B 317“, Anschluss der L 138 an 
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die Bundesstraße B 317, benötigt. Die Verlegung der L138 und der B317 sind be-

reits in übergeordneten Straßenplanungen dargestellt.  

 

 
Abbildung 2: „Änderung III“ (Zentralklinikum), Flächennutzungsplan 2022 Oberzentrum Lörrach – 

Weil am Rhein, Teilraum Verwaltungsgemeinschaft Lörrach-Inzlingen, Entwurf vom 

24.02.2020 

3 Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung 

Der Stadt Lörrach ist gemäß Landesentwicklungsplan 2002 (LEP 2002) zusam-

men mit der Stadt Weil am Rhein die Funktion eines Oberzentrums zugewiesen.  

Im Regionalplan 2000 Hochrhein-Bodensee (Satzungsbeschluss 18.12.1995) wird 

noch die vor der Fortschreibung des LEPs 2002 festgelegte Funktion als Mittel-

zentrum nachrichtlich dargestellt. Bereits im Regionalplan 2000 wurde empfohlen, 

bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes das Mittelzentrum 

Lörrach/Weil am Rhein zum Oberzentrum aufzustufen. In der Strukturkarte erfolgte 

bereits eine Aktualisierung gem. den Festlegungen des LEPs 2002. 

Durch die Schaffung des Zentralklinikums am Standort Lörrach wird ein Beitrag zur 

zeitgemäßen und bürgernahen Gesundheitsversorgung in der Region geleistet. 

Die Entscheidungsfindung für die Zusammenlegung der Klinikstandorte Lörrach, 

Rheinfelden und Schopfheim unter Einbindung des St. Elisabethen Krankenhau-

ses und des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) fand unter Beachtung fachlicher und 

raumordnerischer Gesichtspunkte statt. Die Errichtung einer regionalen Gesund-

heitseinrichtung am Standort „Entenbad“, in Lörrach als Oberzentrum, entspricht 

den raumordnerischen Grundsätzen, Gesundheitseinrichtungen in ihrer fachlichen 

Gliederung und räumlichen Verteilung am Netz der zentralen Orte auszurichten 

(LEP 2002 – 4.7.1 G). Eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 



Oberzentrum Lörrach – Weil am Rhein – Gemeinsamer Flächennutzungsplan 2022 BEGRÜNDUNG 

Teilraum Verwaltungsgemeinschaft Lörrach-Inzlingen „Änderung III“ (Zentralklinikum) 

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf | Stuttgart Seite 6 von 7 

aus dem Einzugsgebiet entspricht ebenfalls den raumordnerischen Vorgaben (LEP 

2002 – 4.7.2 G). 

 
Abbildung 3: Auszug Raumnutzungskarte West, Karte 1: Landkreis Lörrach, Regionalplan 2000 

Region Hochrhein-Bodensee, Stand November 2014, Lage Plangebiet in magenta 

Westlich grenzt an das Plangebiet die regionale Grünzäsur „Brombach/Hauingen 

und Steinen/Höllstein“ (Regionalplan, VRG, PS 3.1.2). Diese wurde in dem Be-

reich bereits durch den rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Entenbad Ost“ ausge-

formt und wird durch die vorliegende Planung darüber hinaus nicht tangiert. Der 

Bereich des Weihers, südlich des Plangebiets gelegen, ist als Gebiet für Natur-

schutz und Landschaftspflege (Regionalplan, VRG, PS 3.2.1) dargestellt. (Zwi-

schen Steinen und Brombach verläuft zudem ein Wildtierkorridor.) 

Zum Teil liegt das Plangebiet innerhalb des Ausschlussgebiets für den Abbau 

oberflächennaher Rohstoffe (ASG) (TRP Oberflächennahe Rohstoffe, PS 1.4). 

Der Steinenbach, der ca. 130 m nördlich vom Plangebiet verläuft, ist als Gebiet für 

den vorbeugenden Hochwasserschutz (VRG, PS 3.2.5) ausgewiesen. 

Der südlich des Plangebiets verlaufenden B 317 ist die Funktion als überregionale 

Verbindung bzw. Verbindung zwischen Mittelzentrum und Mittelzentrum zugewie-

sen. Die Regio-S-Bahn nimmt die regionalplanerischen Funktionen „Verbindung 

Mittelzentrum-Oberzentrum“ und „Anbindung an Verdichtungsraum (Pendler) und 

an großräumige Fernverbindungen, Fremdenverkehr, Erschließung attraktiver 

Nah- und Wochenenderholungsräume“ ein. 

4 Fachplanungen 

Der Bebauungsplan „Zentralklinikum“ befindet sich parallel zu der Flächennut-

zungsplanänderung in Aufstellung. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
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„Zentralklinikum“ werden die fachlichen Aspekte Artenschutz, Umweltschutz, 

Klima, Verkehr, Schall, Geruchsimmissionen, Lufthygiene und Baugrund in Fach-

untersuchungen dargelegt. Die detaillierten Untersuchungen sind dem Bebauungs-

plan „Zentralklinikum“ als Anlage beigefügt.  

Zusammenfassung der fachplanerischen Aspekte: Die aus den Gutachten erfor-

derlichen Maßnahmen, Festsetzungen und Hinweise werden im parallel aufgestell-

ten Bebauungsplan aufgenommen bzw. vertraglich gesichert. Durch die Gutachten 

/ Untersuchungen ergeben sich keine weiteren Darstellungen im Flächennutzungs-

plan. 

5 Umweltbericht 

Im Rahmen der Aufstellung und Änderung der Bauleitpläne sieht das Baugesetz-

buch (BauGB) vor, dass nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung 

durchzuführen ist. Hierbei sollen die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkun-

gen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-

den. Dieser Umweltbericht soll Dritten die Beurteilung ermöglichen, ob und in wel-

chem Umfang sie von den Umweltauswirkungen der Festsetzungen für das Vorha-

ben betroffen werden können. Gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind alle Belange von 

Umwelt- und Naturschutz, die für die Abwägung von Bedeutung sein können, zu 

ermitteln und zu bewerten. 

Der im Zuge des Bebauungsplanverfahrens „Zentralklinikum“ erarbeitete Umwelt-

bericht (Bebauungsplan „Zentralklinikum“ Umweltbericht und Grünordnungsplan, 

Stand 28.08.2020, ö:konzept, Freiburg), ist zugleich Umweltbericht des vorliegen-

den Flächennutzungsplanänderungsverfahrens. 

6 Anlagen des Flächennutzungsplans 

Bebauungsplan „Zentralklinikum“ Umweltbericht und Grünordnungsplan, Stand 

28.08.2020, ö:konzept, Freiburg 

 

Lörrach, den  

 

 

…………………………………………… 

Monika Neuhöfer-Avdić 

Bürgermeisterin 

 

Hinweis: Nach Abschluss des Verfahrens wird dem Flächennutzungsplan eine Zu-

sammenfassende Erklärung beigefügt.  


